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�chcn Kurse der Tcchn. Hochscl1ulcn bcsprochc11 und c111 Heft soll l�aum hielcn 

für <lie Frage <ler Regelung des österreichischen \'crmessungswesens, wobei natur

gem1iß son. tige Standesbestrebüngen der staatlichen Geometer wr Behandlung 
kommen werden. " - · · 

Hiezu wird bemerkt: Die großen Standesfrag-cn betreffen sämtliche Geo
meter, welcher Gruppe sie auch angehiiren m iigen . Die beh. autor. Zivilgeometer, 
die im Staats- und Eisenbahndienste stehenden Geometer sowie jene der auto
nomen Behiirden, sie alle sind in gleichem .Maße an ihrer Standesbezeichnunj;;, 
an der Ausg-estaltung des akademischen Unterrichtes, de.m sie ihre sachliche Aus
bildung· verdanken, u. s. w. interessiert. Da ist ein Zusammenschluß aller Gruppen 
eine \\'irklich dri 11g·ende und unabweisliche Notwendigkeit . 

Genau so wie das Deutsche Reich , das Land der mustergültigen Organi
sationen, schon im Jahre 191 S eine Maßnahme zur Mobilisierung der Talente in 
die Wege g-eleitet und so das selbe in militärischer, kriegstechnischer Richtun� 
unüberwindlich gemacht hat, wäre es von größtem Vorteile, daß die Geometer 
Österreichs zur Erhaltung un<l Wahrung ihrer Berufsinteressen sic.h zusammen
schllissen zur g-emeinsamen Tat. 

Wenn eine planmäßige .Zusammenfassung und Lei tung moralischer, geistig·er, 
kiirperlicher Kräfte und technischer Behelfe zum höchsten ��tt:effekt bei geringster 
Verschwendung als 0 r g an i s a t i o n bezeichnet wird, so sollte eine solche bei 
der Geometerschaft Österreichs nicht fehlen; sie schafft die SoTidarit�it des Stan
des und sichert damit den Erfolg dort, wo man ihn braucht. 

Tief zu beklagen ist die nationale Spaltung, welche in den letzten Jahren 
in der sonst geschlossenen Gruppe der k. k. listerreichischen Vermessungsbeamten 
ohne z\\·ingende Gründe, vielleicht nur aus persönlichen l\lotivet\ entstanden ist. 

Wäre es nicht möglich, Jaß wenigstens die deutschen Geometer Österreichs, 
gle ich ob sie staatliche Vermessungsbeamte, Zivil-, Agrar- oder Eisenbahn
geometer sind, endlich gemeinsame Interessen gemeinsam vertreten würden! -
Welch nützliche F o l !!en kiinnte ern solcher Zusammenschluß haben! ,, 1 

Dol eza l. 

. Standesfragen der Österreichischen Geometerschaft. 
1. 

Bemerkungen 
zu den Beschlüssen des Professorenkollegiums der k. k. Techn. Hochschule in 

Graz vom 8. November 1917. 

Das Professorenkollegium der Techn. Hochschule in Graz hat in der Aus
schußs itzung vom 8. November 1917 zu mehreren für die gesamte Geometerschaft 

höchst wichtigen Fragen, welche teilweise die k. k . . Vermessungsbeamten auf 
das tiefste berühren, in einer Weise Stellung genommen, die nicht unwidersprochen 
bleiben darf. 

Wir wollen uns nur mit jenen Teilen des bezüglichen' Ausschußberichtes 
beschäftigen , die sich gegen die Zuerk.cnnung der Standesbezeichnung r lngenieur :t 



,.., 
.� 

an die k. k. Geometer u1Hl g-eg·cn <lic Ausgestaltung und Er\\"citerung der geo
dätischen Kurse zu eigenen Fachschulen w�nden. 

Schon an dieser Stelle unserer Entgegnung möchten wir beton en , daß die 
Begründung <ler gestellten Anträge vielfach strenge Sachlichkeit, die wir von 
solcher Stelle erwarten durften, vermissen läßt, und daß wir leider den Eindruck 
nicht los werden können, daß es dem von uns so sehr geschätzten Berichterstatter, 
Herrn Prof. K 1 i n g a t s c h, aus Gründen, die u·ns in gar keiner Hinsicht berechtigt 
erscheinen, hauptsächlich um den Schutz der Bauingenieure zu tun war. 

Da die Titelfrage inzwischen ·seitens des k. k. Arbeitsministeriums in wohl
wollender Weise zu unseren Gunsten entschieden worden ist, sind die bezüglichen · 
Beschlüsse des Professorenkollegiums bereits gegenstandslos geworden. 

Es erübrigt uns daher bloß, einige in dem Ausschußberichte enthaltenen 
Behauptungen zu widerltgen, bzw. in das richtige Licht zu stellen. 

Der Berichterstatter meint u. a.: cDer Geometer hat weder die technische 
Vorbildung noch die praktische Betätigung eines Ingenieurs. Die Zuerkennung 
dieser St:indesbezeichnung an die Geometer widerspreche dem klaren Wortlaut 
des § 5 der V. 1913, wie auch den Bestimmungen der § § l-5 der K.  V. 1917 
und muß daher gegen diese Zuerkennung entschieden Stellung genommen werden». 

Zµr_ Begrüu<lung \\"erden die Studien des Geometers mit jenen des Bau
ingenieurs verglichen und das Arbeitsgebiet des Geometers, wie dasselbe im § 5 
der V. 1913 festgelegt wurde, erörtert. Dazu müssen wir bemerken: 

N��h § l cler K. V. 1917 fallen unter die geschützte Standesbezeichnung 
«Ingenieur- nicht nur solche Hochschulabsohrenten 'eiche Ingenieurarbeiten im 
gebräucl�lichen -Sinne verrichten, sondern auch Chemiker, Landwirte u. a. Der 
Titel ist somit in erster Linie eine Bezeichnung für alle Techniker, die zwei 

- Staatsprüfungen abgelegt haben. 
Diese Einschränkung gilt jedoch nicht allgemein, weil auch den Absolventen 

des landwirtschaftlichen Studiums der philosophischen Fakultät der Universität 
in Krakau dasselbe Recht zugestanden wird, desgleichen auch Offizieren, die nur 
verschiedene militär-technische Kurse nachzuweisen brauchen. 

Es mag dahingestellt bleiben, ob _die. Geometer im Hinblick auf Umfang 
und Grundlage ihres Studiums nicht eine überwiegendere wissenschaftliche Aus
biJdung erfahren, als die zuletzt· bezeichneten Technikerkat�gorien.: 

Die k. k. Geometer waren gezwungen, den Ingenieurtitel auf Grund der 
L'ebergangsbestimmungen des § 5 der K. V. 1917 zu fordern, welcher die' Nicht
Hochschüler begünstigt. 

Das Professorenkollegium in Graz wolle erwägen, wie beschämend dies für 
einen Stand mit akademischer Hochschulbildung war. 

· In der V. 1917 hat man wieder einmal auf die Geometer vergessen und 
nun findet sich auch ·noch eine Hochschule, welche die Interessen aller Studierenden 
cr)eichmäßirr wahrnehmen und vertreten sollte, die aus Furcht vor einer, im Staats-
::. " 

dienste übrigens ganz unmöglichen Konkurrenz, bloß den Bauingenieuren zuliebe, 
den Bestrcbuncren der Geodäten nach Vertiefung und Anerkennung ihrer Studien 

. h . . 

hemmend entgegentritt. 
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Was u11serc :\rl>eitc:n i11 der Praxis anbelangt, sind wir der Anschauung, 
daß ,,·ir im Sinne der Ausführungen des Herrn Berichterstatters, mindestens 
ebensoviel «Ingenieurarbeiten» leisten, "·ie der Chemike.r, Land- oder For'>twirt. 
Gerade ,reil durch die Standesbezeichnung dngenieu1» kein akademischer Grad 
o·eschaffen wurde, kann dieser Titel dem Geometer nicht vorenthalten werden. :::> 

Der Vergleich unseres Studiums mit jenem des Bauingenieurs, d. i. die 
Gegenüberstellung des längsten und des kürzesten Studienganges muß selbst
' erständlich zu Cngunsten der Geodäten ausfallen. 

Dabei ist auffallend, daß hiezu gerade der sehr stiefmütterlich bedachte 
Lehrplan des Grazer geod�ttischen l..:urscs herangezogen wurde. 

Der entsprechende Studienplan der Wiener Technik weist laut Programm 
JQl7/ 18 wöchentlich 127'/:i, jener derLembergerHochschule sogar 146wöchent
liche, auf ein Semester reduzierte Vortrags· und Uebungsstunden auf. 

Vergleicht· man damit das ,-ierjährige Studium der Forstingenieure mit 
204 Stunden Vorlesungen und Uebungen mit drei vorgeschriebenen Staatsprüfungen, 
so ist wohl für jeden nicht voreingenommenen Einsichtigen klar, daß die Hörer 
der geodätischen Kurse in zwei Jahren ein 5-6 semestriges Studium bew:iltigen 
müssen. 

Weiters verweisen wir auf die in der österr. Zeitschrift für Vermessungs· 
w·esen, Jahrg<ing 1910, gemachten Ausführungen, wo auf Sei1e 37 5 aus �iner 
Zusammenstellung der verschiedenen Cnterrichtsprogrammen der k. k. Technischen 
Hochschule in Prag zu ersehen ist, daß die Geodäten in zweij;ihrigem Studium 
um durchschnittlich 250 Stunden mehr frequentieren müssen als die Hörer anderer 
Abteilungen: 

Trotzdem gelangt Herr Prof. Kling a t s c h zu der Ueberzeugung, daß von 
einer Ueberlastung der Studierenden keine Rede sein kann und in den Studien
plan auch noch eine Enzyklopedie der lngenieur·Wissenschaften Raum linden 
kilirn te. 

Die Stellungnahme des Grazer Professorenkollegiums gegen die Aus
gestaltung der geodätischen Kurse zu dreijährigen Fachschulen mit zwei "taats
prüfungen erscheint uns Yöllig unbegreiflich. 

Die bezügliche Beg-ründung lassen wir in Wortlaut folgen: 
�Die ständige Delegation des 5. österreichischen Ingenieur- und Aq:hitekten

t<tges hat bereits vor etwa 10 Jahren eine Ausdehnung der Studiendauer der 
bisher zweijährigen geod�ttischen Kurse an den technischen Hochschulen auf drei 
Jahre ang;eregt. 

Zur Begründung wurde damafo geltend gemacht daß bei einer zweijährigen 
Studiendauer sich eine logische Aufeinanderfolge der Lehrgegenstände nicht 
durchführen lasse. ein dreijähriges Studium eine größere Vertiefung der Aus
bildung ermögliche und damit die gesellschaftliche Stellung der Absoh-enten eine 
wesentliche Hebung erfahren könne, endlich, daß eine Verlängerung der Studien
dauer Yoraussichtlich die gegenwärtige (damalige) Ueberfüllung dieser Kurse ver
mindern würde. 

Die Professorenkollegiet! der technischen Fachschulen haben damals einer 

F.n\'eiterung der Studiendauer auf 3 Jahre zugestimmt. Von einer Ausgestaltung 
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zu eigenen Fachschulen oder der Einführung von z\\·ei Staatsprüfungen war auch 
d:tmüls keine l�ede. 

Es ist nun vor allem die Frage zu erörtern, ob unter den gegenwärtig 
g-änzlich gdinderten \ crhältnissen, die eben durch den Krieg geschaffen wurden, 
eine Verl�ingerung der Studiendauer noch zweckentsprechend ist. . 

Durch die neue Staatsprüfungsordnung vom 24. l\färz 1912 wurde eine 
:\usdehnung des Lehrplanes in der Bauingenieurschule rnn 9 ·auf l O Semester 
angeordnet, also hinsichtlich der Studiendauer derselbe Zustand geschaffen. wie 
ein solcher vor dem Jahre 1900 bestand. Diese Verlängerung ist, da für di.e 
Kriegsteilnehmer die bisherige Zahl von 9 Semestern gilt, im größeren Umfange 
nicht zur Durchführung gekommen. 

Die gegenwiirtig einsetzenden lfoformbestrebungen auf dem Gebiete des 
technischen Hochschulunterrichtes, welche nicht zuletzt durch die gegenwärtigen 
Verhfütnisse beeinflußt wurden, fordern wieder eine Verkürzung der Studiendauer, 
eine Einschränkung- der fachtechnischen Ausbildung auf das unbeding·t not
wendige J\laß. 

Es ist daher gewiß berc�htigt. unter solchen Umständen die Frage der 
Ausdehnung des Lehrplanes an den· geodiitischen Kursen auf 3 Jahre neuerlich 
zu behandeln. 

1-.s muß nun vor allem festgestellt werden, daß die zweijährige Studiendauer 
ausreicht, um den angehenden Geometer in allen Gebieten seines künftigen 
Wirkungskreises theoretisch und so weit es an der Schule möglich ist, auch praktisch 
auszubilden, soferne die Vorlesungen und Uebuno-en aus der niederen Geodäsie 
bereits im ersten Jahre einsetzen und somlt für die fachliche Ausbildung die 
Yier Semester ausgenützt werdeit können. 

Dieser Vorgang wurde an der hiesigen technischen Hochschule seit 18 Jahren 
mit bestem Erfolge eingehalten. 

Hiebei ist von einer Ueberlastung der Studierenden keine Rede und w�r<le 
in den Studienplan auch noch eine Enzyklopädie der Ingenieur-Wissenschaften 
Jfaum finden können, um .dem angehenden Geometer das nötige Verständnis für 
die Aufnahme technischer_ Bauwerke 1u vermitteln. -Diese Ueberzeugung wurde 

·vom Berichterstatter bereits im Jahre 1910 anläßlich der Beratung des Entwurfes 
einer neuen Zivilingenieurordnung (II. Abschnitt) in einem an das Professoren
kollegium gerichteten Referate zum· Ausdrucke gebracht. 

Diejenigen Studierenden · welche wegen :\langels tinanzieller Mittel oder 
aus anderen Gründen von vornherein das zweijährige Studium wählten, 
haben in der Regel auch in der lehrplanmäßigen Studiendauer ihr Ziel erreicht. 
Diejenigen hingegen, welche schon iuehrere Jahre in den Fachschulen zubrachten, 
dort nicht vorwärts· kamen und erst später sich dem Vermessungswesen zu· 
wandten, hatten sich natürlich eine längere Gesatntstudienzeit selbst zuzuschreiben. 

Wie bereits bemerkt wurde, soll nun wieder eine Einschränkung des Stu'Clien· 
planes in der Bauingenieurschule von l 0 auf 9, bzw. 8 Semester stattfinden; 
eine Forderung, die nur durch Kürzungen der Vorträge und Uebungen sowohl 

in den grundlegenden Fächern als auch in den ihren Umfang stets erweiternden 
Ausgangsfächern und deren vorbereitenden Gegensfändcn möglich wird. 
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Wie läßt sich nun diese. vom Ministerium für Kultus· und Unterricht an
geregte Einschränkung der Studiendauer der Fachschulen mit einer unter den 
obwaltenden Umständen sachlich nicht mehr gerechtfertigten Verlängerung 

der Studiendauer an den geodät. 1-.:.ursen ,·ereinbaren;. 
Es geht

• 
denn doch nicht an, den wesentlichen Grund hiefür in den Be

stimmungen des§ 1 der K. V. 1917 zu suchen, wonach zur Führung der Standes_
bezeichnung clngenieur> diejenigen berechtigt sind, welche eine Fachabteilung , 

für welche mindestens 2 Staatsprüfungen vorgeschrieben sind, ordnungsmäßig 
absolviert und diese S taatsprüfungen abgelegt haben. 

Die Ausgestaltung tler Kurse zu 3-4 jährigen Fachschulen, die Einführung 
von 2 Staatsprüfungen würde dann . allerdings dem Wortlaute der Verordnung 
entsprechen, daß sie fachlich nicht entspricht , wurde oben eingehend nachgewiesen. 

In der Einschr�iakung der Studiendauer an den Fachschulen, wo große um
fangreiche Wissensgebiete im Interesse der Zeitausnützung gekürzt werden sollen 
einerseits, in der Anfüllung der Stud ienp läne der Kurse mit Enzyklopädien und 
Hilfsfächern anderseits um etwa die letzteren auf den für 3 Jahre erforderlichen 
Umfang zu bringen, liegt offenbar ein Widerspruch. Dieser \\i'idersprnch kommt 
am klarsten dadurch zum Ausdruck, daß gegenw�irtig in der Studiendauer der 
Bauingenieurschule gegenüber dem geodätischen Kurse ein Unterschied vop 
10 - 4 = 6 Semestern besteht; während künftighin nur eine Spannung von 
9 - 6 = 3 Semestern (nach dem Vorschlage der Prager deutschen technischen 
Hochschule sogar nur von 8 - 6 = 2 Semestern) verbleiben würde. Diese geringe 
Spannung ist umso weniger ausreichend, als die geodätische 'Wissenschaft in den 
letzten Jahrzehnten zwar einen wesentlich größeren Umfang angenommen h'at, diese 
Umfangserweiterung sich jedoch in keiner Weise mit der außerordentlichen Er
weiterung rles Gesamtumfanges der vielen Gebiete des Bauingenieurwesens (Hoch
bau, Eisen- und Eisenbetonbau, Brückenbau, Tunnelbau, Wasserbau u. s. w. 

messen kann. 
Die durch den Krieg- g-eschaffenen Verhältnisse werden auf dem Gebiete 

des \ ennessungswesens eine Fülle von Arbeiten bringen, fiir welche in kurzer 
Zeit ein hochwissenschaftlich befähigter Nachwuchs herangebildet werden muß, 
sollen nicht unbefähigte Personen sich solcher Arbeiten bcm:ichtigen und dadurch 
unhaltbare Verlüiltnisse geschaffen werden. 

Die Zahl derjenigen , "eiche �ezwungen sein werden, ein kurzfristiges 
Hochschulstudium zu ergreifen, w ird zweifellos groß _sein. Mit einem starken Be
such der 2 jährigen Kurse wird also zu rechnen sein ; �ie werden ihre Aufgabe 
umso besser erfüllen, je mehr Hilfskräfte für die Uebungen zur Verfügung stehen. 

ebrigens wird der Erfolg in der Ausbildung nicht zuletzt durch den Umstand 
gefördert werden, da[� auch auf dem Gebiete des Hochschulstudiums der Krieg 
der grol.ie Lehrmeister hinsichtlich ernsterer Lebensanschauun� und Zeitausnützung 
gewesen ist. 

Durchaus zweck\\·i<lrig erscheint unter diesen Umständen eine Ver längerung 

der c;;tudiendauer und die Ausgestaltung zu einer eigenen Fachschule, deren 

Studienpläne hinsichtlich der Ingenieurwissenschaften nur Enzyklopädien auf

weisen. Ein großer Teil der Studierenden der B:rning-cnieurschule wiinle sich 
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dieser neuen Fachschule zuwenden um, . gestützt auf die Standesbe.zeichnung 
Ingenieur, einst mit den Absolventen der Bauii.1geni�urschu_I� i.n Konkurrenz 
zu treten. Der ganze Studienbetrieb der letz.teren würde dadurch ·gefährdet . 

�ur wenige werden ein l än,geres, viel mühevolleres Studium ergreifen, wenn bei 
kürzerer enzyklopädischer Ausbildung der Öffentlichkeit gegenüber· dasselbe er
reicht wi rd. Der eigentliche Zweck der fachlichen Ausbildung im Vermessungs · 

wescn geht dann mehr oder weniger verloren. Die Abso!Yenten unserer tech· 

nischen Hochschulen, die Ingenieure und Geometer, haben in den harten Kriegs
j ahren d ie Feuerprobe ihres Wisse11s und Könnens abgelegt; es ist daher keine 
Crsache zu gr.undlegenden Änderungen vorhanden. l�e.formen sind dort am Platze, 

, wo unvollkommene Einrichtungen bestehen , die dann den neuzeitlichen Bedürf
nissen entsprechend ausgestaltet werden· müssen, wo also ein tatsächlicher Grund 
zur Abänderung vorhanden ist. Vor" jedem Experiment· auf dem Gebiete des 
Unterrichtes muß jedoch entschieden gewarnt werden. 

Der Ausschuß ist au( Grund lage d�r obigen Ausführungen der Ansicht, 
daß einer \ erHingerung der Studiendauer an den geodätischen

. 
Kursen un·t.er 

Jen gegenwärtigen Verhältnissen n icht . meh.r zugestimmt werd�n kann. Ins· 
besonders wendet sich derselbe gegen die Ausgestaltung dieser Kur�e zu einer 
eigenen .Fachschule, da dann mit demselben l�echte auch die einze!nen Aus
gangsUicher der jetzigen Fachschulen zu .solchen ausgestal tet werden m'üßten. 
Eine

_ 
derartige Sonderung -würde aber in erster Linie nicht im In teresse de.r 

Studierenden gelegen sein.• 
Der Verein der österreichischen k .. k. Vcrmessu,1-gsbeamten hat wiederholt 

und bereits viele Jahre vor Inkrafttreten der K. V. ·1917 auf Grund von in der 
Praxis erworbenen Erfahrungen die Ausgestaltung des geodätischen K.urses an· 
g�regt und von den maßgebenden Stellen erbeten. Es kann daher. keine Rede 
davon sein, daß diese Ausgestaltung vorwiegend zum Zwecke der Erlangung 
der Standesbezeichnung « Ingenieur > gefordert wird, welche Absicht uns der 

Herr Berichterstatter unterschieben will. 
Niemals, bei keiner Gelegenheit, haben die Geometer die Erlangung des 

Ingenieurtitels angestrebt. 
Erst nach Inkrafttreten der K. V. 1917 waren dieselben aus den eingangs · 

erwähnten Gründen zur Wahrung des �tandesansehens gezwungen, um die Zu
erken.nung dieses Titels einzuschreiten . 

Unerklärlich ist, wieso das Professorenkollegium, das im Jahre 1 907 eine 
Ausgestaltung auf dre i Jahre als notwendig erkannt hat, zehn Jahre später, 

wobei . es .selbst zugibt, daß in diesem Zeitraum die geodätische Wissenschaft 
einen wesentlich urößeren Umfang angenommen hat, auf den gegenteiligen • !::> 

Standpunkt gelangen kann . 
. 

Es ist bekannt, daß der geod�itische Kurs seinerzeit lediglich für die Be· 
. dürfni�se der Evide11zhaltu!1g des . Grun<lsteuerkatastei:s gesahalfen wurde, ·um 
geeignet� Beamte zur Fortführung des bestehenden Planmaterials heranzubilden. 

Diesem Bedürfnis hat· der Kurs, nach unserer Meinung , schon damals 
nicht v�llauf �ntsprochen .. In der . Folge erhühten sich tlic technischen Anfordc-
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rungen , welche an die Vermessu ngsbeamten · i n folge der Ausgestaltu ng des �eu
' erm essun gswesens gestell t  werden mußte n ,  von Jahr zu Jahr. · 

Der Krieg, der gegenwärtig mehr als '.WO k. k .  Vermessungsbeamte i n  
d e n  D ienst des k.  u .  k.  Kriegsverm essu ngswesens geste l lt h at, lehrt ; daß i n  
H i n k u n ft Vorl esungen über Pho to- und S tcreoph.o togrammetrische und · andere 
Meßmethode n ,  dere n  Bedeutung u n <l vielsei tige Brauchbarkeit  so recht der Krieg 
gezeigt h a t ,  in erw eitertem Um fange A u fnahme in die geodät�schcn Lehrpläne 
\\·erden fin d en müssen . 

Nach dem Kriege wird das 
Berichterstatter selbst h ervorhebt, 
gaben gestell t  werden. 

staatliche Ycrm cssungswese n ,  wie <ler Herr 
vor die Lösung einer Fü l l e  gewal tiger Auf-

Vor allem wird d ie  tei lweise l 00 jährige Katastraltriangul ierung erneuert 
u n d  das Neuvermessun�swesen wesentlich erweitert \\'erden müssen. 

Diese Arbeiten,  die für al l e  technischen Bedürfn isse des öffent li chen u n d  
privaten Lebens von u nbegrenzter Tragweite s i n d ,  so l l en das Bes t e  u n d  G e 
d iegenste der neuen Zeit  werden. 

Dazu ist aber vor allen1 ein an den H o chsc h u l e n  gründl ich vorgebildeter 
Nachwuchs erforderlich. 

Die  Stud ienpläne der bestehenden geodäfo;chcn Kurse rei chen dazu kaum 
aus. A m  \venig�ten j en er der Grazer Hochschule ,  wo der c h öheren Geodfö;i e ,  
i m  Laufe e ines e inzigen Semesters wöchentl ich blol3 zwei Vor t ragsstunden gc
\\' idmct  sind .  

Außer der  Ausgestaltun g diese r fü r die  Landesvermessung wichtigsten 
D iszi pl i n  ist die E i n führung ei nes vert ieften Studiums der l\Iathematik sowie 
eine wenigstens enzyklopädische Kenntn is  aller übrigen I ngenieurwissenschaften 
erford erlic h .  

Weiterh i n  sind besondere Vorl esungen über Proj ektionssysteme, Agrarische 
Operat ionen u n J  e ine  Erw e i teru n g  der staats\\1 issensch aftl ichen Vorlesungen 
entschieden uötig. 

H iezu kfünen n och Disz ip l i n e n ,  die uns besonders für die ZiY i lgeometer 
\\' ich t ig erscheinen ,  wie Baugesctzkunde u n d  S tädtebau. Vor allem wäre aber 
e ine ungleich größere Zeit den p raktisch en Zimmer- ,  Feld- u n d  Rech enübun gen 
zuzuwenden als bisher. 

\\ ir wollen auch dara u f  h i n w e isen , daß scho n  im Jahre 1 863 von dem 
damal igen k. k .  Pol y tech n ischen I nst i tute in  \\ i e n  d ie  Err ich tung einer eigenen 
F a c h  s c h \1 1 e für Gcodi�sie vorgeschl agen wurde. 

Bekann t ist ,  daß in Bayern,  in Sachsen u n d. in der Sch weiz sei t einer 
Reihe von Jahren eigene Fachschulen :;:u r Heranbi ldung von Vermessungs
inge n ieuren m i t  sechs, beziehungs\reise sieben Semestern S tudiendauer bestehen . 

Ue r  Standpunkt ,  welchen  das Professoren kol l egium i n  G raz i n  Bezu g  auf 
die  Einfü h ru n g  e i n er zweiten Staatsprüfung einnimmt,  e�scheint uns sehr engherzig. 

Da e inersei ts  der G eodät aus ei nem Teil  der den Umfang der ersten 
Staatsprü fung anderer Fac h schu l e n  bi ldenden Gegenstände E i nzelprüfungen ab-' 
l egen m u ß ,  be\ o r  er · zu sei ner Staatsprüfung zugelassen wird ,  anderseits das 

Zcu�n i s  ii bcr d i e  erste Staatsprii fu n g  i n  d e n  e inzelnen Fachsc h u l e n  auch durch 
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<.lie· Vorlage von Ei nzelzeu gn issen aus den Prüfungsgegenständen ·erworben werden 
kan n 1  kommt d i eser Frage woh l keine ei nschneidende Bedeutung �u .  

A ti s  · dein ·bisher Gesagten ist  k lar. daß  selbst d urch d ie  geri ngste Studien.
cmeilcrung <l cr  Prü fungsstoff derart um fangreich w ü rde,  daß e i ne Tei lung der 
Staatsprü fung i n  eine· erste m i t  ü berwiegend th eoretische n  Gegenständen und e ine  
zweite m i t  ü berwi egen d  praktischen Gegenständen zur  No twendigke i t werden 
müßte. M an ver tei l t z.  8. an der Hodschulc für Bodenkultur  den Stoff soga,r 
auf drei S taatsprü fu ngen , wobei d i e  ers te nach dem ersten , J i e  zwei te nach 

dem iwei ten bczw. drit ten u n d  die dri t te Staatsprü fun g nach dem , ierten Jahre 
abzulegen ist.  

Die Furch t, daß · der aus einer Fachsch ule  hervorgehende Vermessungs
ingenieur i n  erster Lin ie  mit  Jem Bau i n genieur in Wettbewerb treten würde, 
ist im Staatsdienst u nbegründ e t ,  und h i nsic h t l i ch der Privatpraxis stehen M i tte l 

und  Wege genug zur  Verfügung,  u m  das r\ rbe i tsfc ld des Bauingen ieurs zu schü tzen .  
HcJaucrl ich ist ,  daß Herr Professor K l i 1iga tsch glau b t , i n  der Eiuscll ränkung 

der freien Entwick lung u nseres Berufes das geeignetste Mittel  d agegen erbl i cken 
zu müssen .  Der E i nwand,  die Bauingen ieurschule werde an Hörern ver l i eren , 
wird ' h i n fällig·, wenn erwogen w ird·, daf3 das Berg- und . Hüttenbau- ,  Land- u'n:d 
Forstwirtschaft l iche sowie  das K u l turtech nis ch e Studium b is vor wen igen Jah ren 

ein sechssem cstrigcs war un d t ro tzdem tler Besuch Jer ßau ingen ieursd 1 u l e  

da run ter n i c h t  ge l i t ten hat .  
J\uch ist es durchaus n i cht der  Wunsch der  Geometer, daß der geoJ�itischc 

K u rs ,  wegen se iner  kurzen Dauer, die letzte Zufluch tsstätte für minder  fleißige 
Hochschüler werde . Schl ießl ich  wollen. wir au f den Vorschl ag- d es G razer . Profcs- ' 

sore n kol legiums,  betre ffen d  d e n . Schuiz der  Stan desbezeichnung < Geometer • nur 
aus dem Gru n d e  zu riickko m 111 c 1 1 ,  weil  in  der  bcziigl i ch en Begr ü n d u ng die i rrige 
Anschauuni; en t hal ten i s t ,  dad es sich be i der « Dien stleistung des Geometers 
bei der E\' idenzhal tung des Grundsteuerkatasters n a h e z u  a u s  s c h 1 i e ß 1  i c h um 
Arbei ten re in  administrat iver Natur hande l t , · was <len A nsch ein erwecken köri ntt ,  
als  o b  die · Ausbi ldung an den gegenw�irtige n  Kursen eher zu. \\'-ci fgehend i st « .  

Diesen Ausfü hru �gen wol len wif. en tgegenha l ten , daß d i e  rein administra
t iven Arbeiten n ich t rnm G eome ter, .sondern größten te i ls von Kanzle i h i l fskr:iften 

hesorgt werd en.  Außer Jen oft umfangreichen· und in  Ansehen d c.r Beschaffenheit 
d er Evidenzhaltungsmappen meist schwierigen ,  Yiel  Erfahru nge 1 1 erheischenden Ver
m essungsarbeiten  i m  Dienste der Evidenzhal tung des Grundsleueroperates, obl iegt 
dem Evidenzhal tungsgeometer auch die For t führung der vom k.  k. Trian�ulierungs
und Kal kulbureau sowie von den Neuvermessungsabteilungen ausgeführten Neu

aufnahmen, welche Arbeit in geodätisch einwand freier Weise durchzuführen ist. 
Aus d iesem Grunde muß für den Evidenzhaltungsbeamten d ie gleiche Vor

bi ldung gefordert werden wie für den im Neuvermessungsdienste oder bei der 
Triangulation in Verwendung stehenden Vermessungsbeamten un<l · kann der 
Evidenzgeometer n iemals durch eine mind.er vorgebildete �raft ersetzt werderi. 

Ein wei terer Gru n d  für die gleichmäßige Vorbildung säm tlicher Evideu�
haltuogsbeamten muß in dem Umstande erblickt werden , daß der Nachwuchs 
fü r d ie  i n  fast al len Kron l i indern bestehendetl' Neuvermessu ngsabtei lungen und 
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für das Tr i ahgul ieru ngs: u n d  Kalkülbureau , das säm rlid1c i n  das \ erme.sSungS: 
wcsen e i nsch lagend�n Arbe i te n auszufü hren · hat und d:is zur Durch führu ng der 
�eutriangulierung Os terre ichs berufen ist ,  · den R e ihen der Evidenzhal  tungs
beam ten e n tnommen w i r d .  

Der Einwan d ,  d a ß  die au f der Fachsch ul e  erworbenen K e n n t n isse i m  
staat l ich en Dienstbetrieb n i ch t voll ausgen ü tz t werden könne n ,  erscheint  som i t  
n icht  gerech tfertigt.  

Auf Gru n d  d ieser Erwägungen m üssen die k. k. Vermessungsbeamten n ach 

wie vor auf d ie  Ausgestal tung der  bestehenden geocfätisd1e n Kurse zu emer 
e igenen Fachschule m i t  zwei  Staatsprü fu ngen d ringen . 

l n  dem Be\rnßtsein ,  daß w i r  n ich ts Cnb i l l iges ver langen,  dürfen wir wohl  
m i t  der Un terstützung al ler Professorenkol legien u n d  al ler sonstigen maßgeben den 
und ein flußreichen Kreise rechnen.  

D i c V e r  e i 1 1  s l e i t u  1 1  g .  

Berichtigungen zur Abhandlung von L. Grabowski : Über . die 
Potenzreihen zur sogenannten „ Geodätischen Hauptaufgabe " .  

(Jahrgang 1 9 1 7  d i eser Zei tsch ri ft . ) 

Das Verw e i sungszei che n ") . 1 3 .1 .  7. .  1 + vo 1 1  u n ten . be1. i ch t  s i ch  a u f  cl i c  
s o  bezeich nete Fußno te d e r  f o l g e 11 d e 11 Sei te .  

�. 205 ,  z.  2 ,  stat t  �0 1;0 ( -- t) l ies  �0 _17 2 ( - t ) . 
S. 206 , Z. 9 ,  stat t : des Azi_muts, l i es : der geogr.  Uinge.  

Ausgeführte Feldarbeiten des Triangulierungs· und 
Kalkulbu reaus in den Jah ren 1915-1917. 

1915. 
1 .  B u d ,,. c i s. R eam bul ieru ng der Neuaufnah m e .  Obergeometer J. H a  n i s c h 

u n d  0. W c i g e r  t .  

2 .  K r  i t z e n d  o r f. A b s cl i l u ll d e r  Triangul icru ng des Gem e i ndegebi e t es . Ni rel lc 

m e n t  des Ortsriedes. G eometer J .  R o h r e  r .  
3 .  L a n d e s g r e n z e  S t e i e r m a r k - K r o a t i e n  I II .  T e i l . (So tt laqucllc 

Sottlamündung. ) Fortsetzu ng der  G i·enz\· enn essu ng- .  Obergeo m e ter  J .  S t  r o k  a 
u n d  F. J a s c h k e. 

· 

1916. 
1 .  K ö n i g s f e l d  b e i  B r  ü n n .  Anschluß-Triangu l ierung. G eome ter  J .  h'. o h  r e r . 
2. L a n d e s g r e n z e  K r a i n - K r o a t i e n . Fortsetzu ng d e r  G renzverm essung. 

Obergeometer 0. W e i g e r t  u n d  Geometer ,1 . 1� o h  r e r. 

3 .  L a n d e s g r e n z e S t e i e r m a r k - K r o a t i e n  Ul .  T e i l . (So t t l aquel le

. ot tlamö n d u n g. ) Fortsetzung der Gren z\  crrn essu ng. Obergeom eter F.  J a s c h k e .  


